
Beamtenrecht

© rehmnetz.de. Ein Angebot der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. 1

Als regelmäßig auch von Beamten beauftragter Straf-

verteidiger entwickelt man eine gewisse Sensibilität

auch für disziplinarrechtliche Folgen und lässt entspre-

chende Erwägungen in die Verteidigungsarbeit ein-

fließen.

Generell „schrillen die Alarmglocken“, wenn ein Straf-

maß mindestens ein Jahr oder zwei Jahre Freiheits-

strafe im Raum stehen, da dann der Verlust von Be-

amtenstatus bzw. Pension zwingend droht.

Ein jüngst vom Bundesverwaltungsgericht entschiede-

ner Fall (Beschluss vom 10.12.2014, Az.: 2 B 75.14)

zeigt deutlich, dass auch bei milderen Ahndungen

durch die Strafjustiz disziplinarrechtlich mehr als hart

durchgegriffen wird.

Bedauerlich ist, dass das Gericht von Rechts wegen

nur über Verfahrensfragen zu befinden hatte. Eine ma-

terielle Prüfung der Vorentscheidungen hatte zu unter-

bleiben. Eine Entscheidung hierüber hätte den Fall –

noch – lehrreicher gemacht.

1. Der Fall

Ein Polizeimeister stand bis zu seiner vorzeitigen Ver-

setzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit im

Jahr 2008 im Dienst der Klägerin.

Noch vor der Zurruhesetzung wurde er wegen Verbrei-

tens in Tateinheit mit Besitz von kinderpornografischen

Schriften zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen ver-

urteilt.

Er habe Ende 2005 über eine Internettauschbörse

(„emule“) kinderpornografische Bilder und Videos auf sei-

nen Computer geladen und anderen Programmnutzern

zur Verfügung gestellt. Im sachgleichen Disziplinarver-

fahren war ihm das Ruhegehalt aberkannt worden.
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I. Keine Gnade!?

Die Nichtzulassungsbeschwerde gegen das Beru-

fungsurteil des Oberverwaltungsgerichts wurde nur auf

Verfahrensfehler gestützt.

Das Bundesverwaltungsgericht hat der Beschwerde

den Erfolg versagt. Es verblieb daher bei der Aberken-

nung des Ruhegehalts.

2. Die Rechtslage

§ 41 Abs. 1 BBG sieht den Verlust der Beamtenrechte

unter anderem dann zwingend vor, wenn ein Beamter

in einem ordentlichen Strafverfahren wegen einer vor-

sätzlichen Tat von mindestens einem Jahr Freiheits-

strafe verurteilt wird.

Nach § 59 Abs. 1 Nr. 1 BeamtVG verliert ein Ruhe-

standsbeamter seine Rechte als solcher, wenn er

wegen einer Vorbeendigung des Beamtenverhältnis-

ses begangenen Tat nach § 41 Abs. 1 BBG seinen Sta-

tus verloren hat.

Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Hier wurde eine Er-

messensentscheidung getroffen.

Nach § 13 BDG ergeht eine Entscheidung über eine

Disziplinarmaßnahme nach pflichtgemäßem Ermes-

sen. Die Disziplinarmaßnahme ist nach der Schwere

des Dienstvergehens zu bemessen.

§ 13 Abs. 2 BDG lautet:

„Ein Beamter, der durch ein schweres Dienstvergehen

das Vertrauen des Dienstherrn oder der Allgemeinheit

endgültig verloren hat, ist aus dem Beamtenverhältnis

zu entfernen. Dem Ruhestandsbeamten wird das Ru-

hegehalt aberkannt, wenn er als noch im Dienst be-

findlicher Beamter aus dem Beamtenverhältnis hätte

entfernt werden müssen.“
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3. Fazit

Hier folgte auf eine Verurteilung zu 90 Tagessätzen die

Aberkennung des Ruhegehalts. Das ist wie sich aus

Vorstehendem ergibt, kein Automatismus. Eine Verur-

teilung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen er-

scheint nicht im polizeilichen Führungszeugnis. Eine

solche Sanktion ist auch denkbar, wenn Sie Ihre Frau

körperlich misshandeln oder betrunken Auto fahren.

Beamtenrechtlich hätten solche außerdienstlichen Ver-

fehlungen also keine derart drastischen Folgen.

Der Fall zeigt, dass sich bei der Verteidigung von Be-

amten ein zu schematisches Denken verbietet. Er zeigt

auch, dass ein sinnvolles Agieren im Strafverfahren sei-

nen Niederschlag im Disziplinarverfahren finden wird.

Vor dem Hintergrund der milden Sanktionierung im

Strafverfahren bei gleichzeitiger voller Härte im diszi-

plinarrechtlichen Bereich, ist der vorliegende Fall mehr

als instruktiv.

Gerade bei Sachverhalten, die weniger vermeintlich

klar in der Sachbehandlung sind, ist eine frühzeitige

Verfahrenssteuerung unerlässlich.

Dr. Christian Horvat
Rechtsanwalt

II. Neues auf Rehmnetz
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